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Urlaubsrecht
§ 1 Urlaubsanspruch

· Jeder Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr → Anspruch auf bezahlten Urlaub

§ 2 Geltungsbereich

· Arbeiter

· Angestellte

· Auszubildende

§ 3 Dauer des Urlaubs

(1) Min. 24 Werktage jährlich

(2) Werktage = Alle Kalendertage, außer Sonn- oder Feiertage

§ 4 Wartezeit

Nach 6 Monaten Arbeitsverhältnis → Voller Urlaubsanspruch

§ 5 Teilurlaub

(1) Anspruch auf 1/12 des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Arbeitsverh., wenn:
a) Nichterfüllung der Wartezeit

b) Ausscheidung vor erfüllter Wartezeit

c) Nach erfüllter Wartezeit Ausscheidung innerhalb der 1. Hälfte des Jahres

(2) Bruchteile von Urlaubstagen (min. 0,5) werden aufgerundet
(3) Gezahltes Urlaubsentgelt kann nicht zurückgefordert werden. (§ 5 Abs. 1 c)

§ 6 Ausschluss von Doppelansprüchen

(1) Frühere Arbeitgeber → Kein Urlaubsanspruch

(2) Übergabe einer Bescheinigung des bereits gewährten Urlaubs an den neuen Arbeitgeber

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs

(1) Berücksichtigung der Urlaubswünsche des Arbeitnehmers – außer dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer rechtfertigen den Vorrang unter sozialen Gesichtspunkten.
Gewährung im Anschluss an med. Vorsorge oder Rehabilitation (Kur)

(2) Gewährung zusammenhängend - außer dringende betriebliche Belange, Gründe des Arbeitnehmers oder Urlaubsanspruch größer als 12 Werktage 
→ ein Urlaubsteil min. 12 aufeinander folgende Werktage

(3) Muss im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Übertragung nur, wenn dringende betriebliche Belange oder Gründe des Arbeitnehmers 
→ innerhalb der ersten 3 Monate des Folgejahres.
→ Teilurlaub nach § 5 Abs. 1 a) ist übertragbar ins nächste Jahr

(4) Beendigung des Arbeitsverhältnisses → Urlaub kann nicht genommen werden
→ Abgeltung des Urlaubsanspruches

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs (auch für Azubis)
· Keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit erlaubt.
§ 9 Erkrankung während des Urlaubs
· Ärztliches Zeugnis → Jahresurlaub wird nicht abgezogen

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation

· Dürfen auf den Urlaubsanspruch nicht angerechnet werden, wenn Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgeltes.
§ 11 Urlaubsentgelt 

(1) Höhe des durchschnittlichen Arbeitsentgeltes der letzten 3 Wochen

· Ohne Anrechung von Überstunden

· + Verdiensterhöhung

· Verdienstkürzung

(2) Auszahlung vor Antritt des Urlaubs

§ 13 Unabdingbarkeit

· Abweichung nicht erlaubt von §§ 1,2 und 3 Abs. 1
· Abweichung nicht zu Gunsten des Arbeitnehmers von § 7 Abs. 2 Satz 2
- 2 -

